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Sachbearbeiter Roland Seel 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

48. Sitzung des Gemeindevorstandes 24.01.2023 beschließend 

15. Sitzung der Gemeindevertretung 14.02.2023 beschließend 
 
Bürgermeisterwahl 
hier: Festlegung Wahltermin und Stichwahltermin 
 
Sachbericht: 
Die derzeitige Amtsperiode des Bürgermeisters endet mit Ablauf des 29.02.2024. Gemäß § 42 
Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung in Verbindung mit § 42 Kommunalwahlgesetz hat die 
Wahl frühestens 6 Monate und spätestens 3 Monate vor Freiwerden der Stelle stattzufinden. 
 
Für die Wahl einer Bürgermeisterin/eines Bürgermeisters steht somit der Zeitraum vom 01.09.2023 
bis zum 30.11.2023 zur Verfügung. Gemäß § 42 Kommunalwahlgesetz bedarf es zur Bestimmung 
des Wahltermins und eines erforderlichen Stichwahltermins einer Entscheidung der jeweiligen Ver-
tretungskörperschaft, hier also der Gemeindevertretung. 
 
Zulässig ist auch die Zusammenlegung mit einer weiteren Wahl. Nach offizieller Mitteilung durch 
die Landesregierung findet die nächste Wahl zum Hessischen Landtag am 08.10.2023 statt. Mithin 
also im gesetzlich vorgesehenen Zeitraum der Wahl einer Bürgermeisterin/eines Bürgermeisters. 
 
Es wird daher vorgeschlagen, für die Wahl einer Bürgermeisterin/eines Bürgermeisters als Wahl-
tag den 08.10.2023 und als möglichen Stichwahltag den 22.10.2023 festzulegen. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Im HH-Planentwurf 2023/2024 sind Mittel vorgesehen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt, für die Wahl einer Bürgermeisterin/eines Bürgermeisters ge-
mäß § 42 Kommunalwahlgesetz als Wahltag den 08.10.2023 festzulegen, damit die Wahl gemein-
sam mit der Wahl zum Hessischen Landtag durchgeführt werden kann. Weiterhin beschließt die 
Gemeindevertretung als Termin für eine erforderliche Stichwahl für die Bürgermeisterwahl den 
22.10.2023 zu bestimmen. 
 
 
 
 
__________________ 
Roland Seel 
(Bürgermeister) 




